
 
 

M a r k t  D i e t e n h o f e n  
 

Sitzung des Marktgemeinderates vom 10.04.2018 Seite 1 
 

 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES MARKTGEMEINDERATES 

 

 
Sitzungsdatum: Dienstag, 10.04.2018 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 21:15 Uhr 
Ort: Sitzungssaal, Rathaus Dietenhofen 

 

 

ANWESENHEITSLISTE 

Vorsitzender 

Erdel, Rainer  1. BGM  

Mitglieder des Marktgemeinderates 

Arlt, Wolfgang    
Blank, Stefan    
Bräuer, Jürgen    
Burgis, Wolfgang    
Gundel, Wolfram    
Hauenstein, Christian    
Hein, Emmi  3. BGMin  
Keim, Dieter    
Koschek, Norbert    
Kuhr, Hans    
Pfeiffer, Hans    
Pfeiffer, Rainer    
Rudolph, Jürgen    
Scheiderer, Klaus    
Stark, Helmut    
Stellwag, Hans Jürgen    
Vogel, Walter  2. BGM  
Ziegler, Christoph    
Zucker, Wolfgang    

Ortssprecher 

Fetz, Friedrich    
Rottler, Brigitta    
Scheiderer, Gerhard    
Wolf, Else    
Würflein, Christiane    

Schriftführer/in 

Wimmer, Bernd    



Sitzung des Marktgemeinderates vom 10.04.2018 Seite 2 
 

Verwaltung 

Engelhard, Birgit    
Wäger, Steffen    

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder des Marktgemeinderates 

Simon, Fritz   entschuldigt 

Ortssprecher 

Schuster, Helene    



Sitzung des Marktgemeinderates vom 10.04.2018 Seite 3 
 

TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Bericht zu den laufenden Baumaßnahmen  
   

1.1 Bauamt  
   

1.1.1 Hochbau  
   

1.1.2 Bericht zu den laufenden Baumaßnahmen - Tiefbau 2018/742 
   

1.2 Bauhof  
   

2 Beschluss des Haushaltes 2018 2018/720 
   

3 Geld- und Sachspenden im Jahr 2017 2018/721 
   

4 Gewässerentwicklungskonzept; Auftragsvergabe 2018/730 
   

5 Erschließungsplanung für das Baugebiet "An der Rüderner Straße" - Auftrags-
vergabe 

2018/724 

   

6 Abbruch des ehemal. Gutkauf-Marktes und Errichtung von Parkflächen, Auf-
tragsvergabe 

2018/734 

   

7 Honorarangebote für die Sanierung der Straßen im Bereich Hagelsbergweg 
und An der Steige/Kopernikusstraße 

2018/740 

   

8 Sicherheitskonzept Kirchweih Dietenhofen  
   

9 Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der 
Gemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 

 

   

9.1 Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet "Am Rosenberg" - Bauab-
schnitt 1 der Gemeinde Rügland 

2018/722 

   

9.2 Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet "Am Rosenberg" - Bauab-
schnitt 2 der Gemeinde Rügland 

2018/723 

   

10 Bekanntmachungen  
   

10.1 Genehmigung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Die-
tenhofen anlässlich der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 38 "Naturwärme Neudorfer Höhe sowie Biogasanlage Weiskopf, Neudorf" 

2018/726 

   

10.2 Gewässerschutzbericht 2017  
   

10.3 Ergebnisse verschiedener Geschwindigkeitsmessungen  
   

10.4 Prüfung des Zuschussantrags für die Phase II des Breitbandausbaus abge-
schlossen 

2018/733 

   

10.5 Einreichungsfristen für die Beratung von Bauplänen 
Information 

 

   

11 Verschiedenes  
   

11.1 Neubau Kindertagesstätte „Kunterbunt“ 
Grundstück am Meisterweg 
LPH 2 - Vorplanung 

 

   

12 Wünsche und Anträge  
   

 



Sitzung des Marktgemeinderates vom 10.04.2018 Seite 4 
 

1. Bürgermeister Rainer Erdel eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Marktgemeinderates. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Marktgemeinderates fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Bericht zu den laufenden Baumaßnahmen  

 

TOP  1.1 Bauamt  

 

TOP  
1.1.1 

Hochbau  

 
Feuerwehrhaus Kleinhaslach 
Die Fa. Schmidt hat den Grundputz erstellt, nach einer Trocknungszeit von ca. 2 Wochen kann 
die Gewebespachtelung und anschließend der Oberputz aufgetragen werden. 
Die Dachuntersichten sowie der Sockel sollen in einem grauen Farbton ähnlich der Hallentore 
gestrichen werden. Die Fahrzeughalle wird in einem roten Farbton gestrichen, das Sozialge-
bäude erhält einen weißen Anstrich. 
Das Feuerwehrhaus erhält auf der straßenseitigen Fassade ein ca. 1,00 m breites Wappen,   
das auf einen geeigneten Untergrund gedruckt wird und den Schriftzug der Feuerwehr sowie 
mittig den Tutemann abbildet. 
Das Schild wird nach Fertigstellung der Außenfassade auf die Wand geschraubt. 
 
Die Arbeiten im Innenbereich sind zu ca. 90 % abgeschlossen. 
 
Die Zimmertüren müssen noch eingebaut werden, dazu wurde beim Ortstermin des Ortsent-
wicklungs- und Bauausschuss am 09.04.2018 festgelegt, dass die Türen eine Stahlzarge erhal-
ten, die Türblätter werden aus beschichtetem Röhrenspann gefertigt. 
Nach dem Einbau der Türen werden die noch fehlenden Sockelleisten verlegt. 
 
Eine Baustelleneinweisung mit der Firma HBG Pflasterbau aus Feuchtwangen soll in den 
nächsten Tagen stattfinden, sobald das Gerüst abgebaut ist, soll mit den Außenanlagen begon-
nen werden. 
  
Ballsporthalle Dietenhofen 
Die abgehängten Decken im unteren Flur sowie die Unterkonstruktion sind demontiert. 
Die Leuchten in der Turnhalle und im Gang wurden abgebaut, sobald die neue Beleuchtung 
geliefert wird, werden die Leuchten in der Turnhalle montiert. 
Die Firma Karch baut zurzeit die alten Leitungen zurück und wird danach mit der Verlegung der 
neuen Leitungen beginnen. 
 
Die Sanitär- und Mannschaftscontainer wurden angeliefert und sind bereits in Betrieb. 
 
In der Sitzung des Ortsentwicklung- und Bauausschusses am 09.04.2018 wurde der Umfang 
der Zutrittskontrolle festgelegt. 
Die Haupteingangs- und Sportplatztür erhalten eine Onlineversion, die drei Türen zur Turnhalle 
eine Offlineversion. Diese Kombination ist analog der Schulturnhalle, Transponder können mit-
verwendet werden, eine zusätzliche Berechtigung über Online Version kann für die Ballsporthal-
le erstellt werden. Die Zutrittskontrolle kann bei Bedarf ausgebaut werden. 
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Kindertagesstätte Schabernack  
Am Donnerstag, den 12.04.2018 findet ein Ortstermin mit der Firma Kästner (Lieferant der 
Spielgeräte), der Kindergartenleitung und dem Bauhof statt. Hierbei sollen die vorbereitenden 
Arbeiten für den Neubau des Spielplatzes, der Kinderkrippe und dem Austausch der beiden 
defekten Spielhäuser sowie die Erweiterung der Anlage durch einen zusätzlichen Pavillon fest-
gelegt werden. 
 
Allgemein 
Derzeit werden Ausschreibungen für verschiedene Projekte erstellt und vorbereitet, z.B. Ange-
botseinholung für den Austausch des defekten Kassenautomaten im Hallenbad, Vorbereitung 
für die Sanierung der Abwasserleitungen des Sanitärbereichs sowie die Sanierung des 
Schwallwasserbehälters im Hallenbad.  
 
 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  
1.1.2 

Bericht zu den laufenden Baumaßnahmen - Tiefbau  

 
In der Ansbacher Straße arbeiten derzeit drei Kolonnen an der Kanalauswechslung. Während 
eine Kolonne den Kanal in Richtung Osten baut und bereits auf Höhe des unbebauten Grund-
stückes an der scharfen Linkskurve angekommen ist, baut eine zweite Kolonne von der Blu-
menstraße aus in westlicher Richtung. Diese zweite Kolonne muss in den nächsten Tagen die 
Wasserleitung in der Einmündung der Schlesienstraße in die Ansbacher Straße auswechseln, 
da es hier zu Konflikten mit dem geplanten Kanal kommt. Die dritte Kolonne ist mit der Erneue-
rung der Hausanschlüssen vom westlichen Bauende aus beschäftigt. Sobald die ersten Haus-
anschlüsse ausgewechselt sind, kann auch die Zufahrt von der Bahnhof- zur Pommernstraße 
wieder freigegeben werden, was dann den Einwohnern des Viertels wieder einen besseren Zu-
gang mit Fahrzeugen zum Ortszentrum gewährt. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  1.2 Bauhof  

 

• Spielplätze herrichten  
 

• Winterdienst 34 Einsätze und ca. 260 to Salz verbraucht 
 

• Wirtschaftswege herrichten  
 

• Graben putzen 
 

• Grünanlagen herrichten 
 

 
 
zur Kenntnis genommen  
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TOP  2 Beschluss des Haushaltes 2018  

 
Nach den Beratungen des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 22.02.2018 und 08.03.2018 
gestaltet sich der Haushaltsplan des Marktes Dietenhofen für das Haushaltsjahr 2018 und die Fi-
nanzplanungsjahre 2019 – 2021 in den Haushaltsteilen des Verwaltungs- und Vermögenshaushal-
tes wie nachfolgend dargestellt: 
 
 
Verwaltungshaushalt. 
 
 
 
Der Haushalt hat im Verwaltungshaushalt folgenden Umfang (in Euro): 
 

2016: Rechnungsergebnis 13.643.599,51 € 

2017: Ansatz Vorjahr 14.428.204,00 € 

2018: Ansatz 15.303.521,00 € 

2019: Finanzplanungsjahr 1 15.326.050,00 € 

2020 Finanzplanungsjahr 2 15.257.350,00 € 

2021 Finanzplanungsjahr 3 15.257.350,00 € 

 
Nach den Ansatzermittlungen im vorgelegten Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2018 
und für die künftigen Finanzplanungsjahre ist eine Zuführung in den Vermögenshaushalt in 
den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 in ausreichender Höhe möglich. Die Zuführungen müs-
sen grundsätzlich jährlich so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der Kredite gem. § 
22 Abs. 1 KommHV gedeckt werden können und sollen insgesamt mindestens so hoch wie 
die aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibung sein.  
 
Der vorgelegte Entwurf beinhaltet folgende Zuführungen vom Verwaltungshaushalt in den Ver-
mögenshaushalt: 
 

2018 1.281.799,00 € 

2019 1.092.748,00 € 

2020    904.908,00 € 

2021    816.608,00 € 

 
 
Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2018 werden wie in den Vorjahren durch die Ansätze 
im Einzelplan 9 Unterabschnitt 9000 geprägt, sodass dieser vorrangig betrachtet wird: 
 
 
Einzelplan 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ – Der EINZELPLAN 9 im Verwaltungshaushalt 
stellt sich in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt dar: 
 
EINNAHMEN: 

Bezeichnung Ansatz 2017 Soll 2017 Ansatz 2018 Soll 2018 

Grundsteuer A 71.000 € 69.084,96 € 71.000,00 € 70.218,00 € 

Grundsteuer B 631.000 € 699.811,77 € 645.000,00 € 645.742,79 € 

Gewerbesteuer 4.200.000 € 4.503.775,39 € 4.500.000,00 € 4.927.247,55 € 

Gemeindeanteil an der  
Einkommenssteuer 

2.797.500 € 2.949.065,00 € 3.134.000,00 € 0,00 € 

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 

480.000 € 488.361,00 € 600.000,00 € 0,00 € 

Hundesteuer 13.500 € 14.087,00 € 13.500,00 € 13.594,00 € 

Schlüsselzuweisungen 0 € 0 € 0 € 0,00 € 

Allg. Zuweisungen vom 
Land Art. 7 FAG 

94.021 € 99.513,75 € 98.853,00 € 0,00 € 
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Pauschale Finanzzu-
weisungen Art. 11 FAG 

0 € 0 € 0 € 0,00 € 

Einkommenssteuer-
ersatzleistungen v. Land 

205.000 € 213.823,00 € 230.000,00 € 0,00 € 

Überlassung Grund-
erwerbssteuer 

40.000 € 36.294,22 € 40.000,00 € 0,00 € 

Vd. allg. Zuweisungen 
vom Land Art 7 a FAG 

0 € 0 € 0 € 0 € 

SUMME 8.532.021 € 9.073.816,09 € 9.332.353 € 5.656.802 € 

 
AUSGABEN: 

Bezeichnung Ansatz 2017 Soll 2017 Ansatz 2018 Soll 2018 

Gewerbesteuerumlage 966.000 € 959.283,00 € 1.030.000 € 0,00 € 

Solidarumlage 0 € 0 € 0 € 0,00 € 

Kreisumlage 3.665.270 € 3.665.269,92 € 3.310.000 € 0,00 € 

SUMME 4.631.270 € 4.624.552,92 € 4.340.000 € 0,00 € 

 
 
Wie in den Vorjahren erhält der Markt Dietenhofen keine Schlüsselzuweisungen 
(0.9000.0410). 
 
Die Kreisumlage*) (0.9000.8321) wird mit 3.310.000,00 € (Vorjahr 2017: 3.665.270,00 €) ver-
anschlagt. Die deutlich niedrigere Kreisumlage findet ihre Begründung im geringeren Gewerbe-
steueraufkommen 2016 im Gegensatz zum Jahr 2015. 
 
*) Die Kreisumlage berechnet sich wie folgt: 
Die Kreisumlage wird in Von-Hundert-Sätzen der Umlagegrundlagen bemessen. Umlagegrund-
lagen sind die geltenden Steuerkraftzahlen sowie 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen des vo-
rangegangenen Haushaltsjahres. Es werden die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteu-
er, Gde.-Anteil an der Einkommenssteuer und der Gde.-Anteil an der Umsatzsteuer des Jahres 
2016 addiert. Dies ergibt die Steuerkraftmesszahl. Zur Steuerkraftmesszahl wird noch 80 v. H. 
der Schlüsselzuweisungen aus 2016 addiert, was zur Umlagekraft 2018 führt. Die Umlagekraft 
wird dann mit dem Umlagesatz der Kreisumlage (Haushaltsjahr 2018 = 48,35 %) multipliziert 
und ergibt die Kreisumlage.  
 
 
 
Die weiteren Einzelpläne im Überblick: 
 
Im Einzelplan 0 „Allgemeine Verwaltung“ wurden die verschiedenen Haushaltsansätze an-
gepasst. Die Ausgaben für die Kommunale Allianz „Kernfranken“ werden dabei wie im Vorjahr 
bei 15.000 € festgesetzt. Die Betreuung der Finanzverwaltung durch die Kommunalberatung 
Rödl und Partner, aufgrund der Änderung des § 2b des Umsatzsteuergesetzes, werden bei der 
Gruppierungsziffer 6554 weiterhin berücksichtigt. Im Jahr 2017 musste der Markt Dietenhofen 
erstmals ein Verwahrentgelt für einen Teil seiner Geldeinlagen bei den Kreditinstituten entrich-
ten. Für das Haushaltsjahr werden hierfür 9.900 € eingeplant.  
Für das Leasing eines Behördenfahrzeugs wurden 3.000 € eingestellt und weiterhin für die 
Durchführung eines Organisationsgutachtens in der Allgemeinen Verwaltung Mittel bereitge-
stellt. 
Für die Geodatenbank RiwaGIS, das Bürgerservice-Portal und ein Informationssicherheitskon-
zept werden insgesamt 12.000 € in den EDV-Kosten eingeplant. 
 
Im Einzelplan 1 „Brandschutz/Feuerwehr“ wurden die einzelnen Feuerwehren hinsichtlich 
des Mittelbedarfs befragt. Für die Feuerwehren der Gemeinde Dietenhofen wird dieses Jahr 
eine Gesamtsumme von rd. 39.000 € eingeplant. Die Mittel werden aufgeteilt und bei folgenden 
Gruppierungsziffern zur Verfügung gestellt: 5200, 5223, 5500, 5600, 5620, 6300, 6325, 6500, 
6510.  
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Bei den Unterhaltskosten wurde zudem das neue Feuerwehrhaus in Kleinhaslach berücksich-
tigt. 
Für den Bereich „Hochwasserschutz“ werden für das Gewässerentwicklungskonzept 35.000 € 
und für die Überschwemmungsgebietsermittlung 80.000 € bereitgestellt. Die Förderung für Sel-
bige findet mit einer Gesamthöhe von 87.000 € Berücksichtigung. 
 
Im Einzelplan 2 „Schule“ wird für das Haushaltsjahr 2018 und die Finanzplanungsjahre 2019 
bis 2021 eine Umlage im Verwaltungshaushalt von 1.600 €/Schüler festgesetzt. 
Bei derzeit 214 Grundschülern und 76 Mittelschülern aus der Marktgemeinde, führt dies zu Um-
lagen für den Grundschulbereich von 342.400 € und im Mittelschulbereich von 121.600 €. 
 
Im Einzelplan 3 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“ werden für die Renovierung der 
Schlossfenster 14.000 € eingestellt. Für die „Bücherei“ werden für Medienbeschaffung, wie im Vor-
jahr, 10.000 € zur Verfügung gestellt, wovon 1.500 € anteilig für Beschaffungen der Schulbibliothek 
eingeplant sind. 

 
Einzelplan 4 „Soziale Sicherung“ – Die Förderung und Aufwendungen der „Nachbarschafts-
hilfe“ spiegeln sich in der Gliederung 4310 wieder. Für den Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze 
sind, wie in den Vorjahren, weiterhin 10.000 € und ab 2019 12.000 € eingeplant.  
Bei den Kindertageseinrichtungen Kunterbunt und Schabernack sind Zuschüsse für die sog. 
„Sprach-Kita“ aus Bundesmitteln in Höhe von 18.000 € und 25.000 € wie im Vorjahr integriert.  
Für die Krippe in der KiTa Schabernack werden für die Reinigung der Räume 54.000 € einge-
stellt.  
Als Kooperationspartner mit der Regierung von Mittelfranken stellt der Markt Dietenhofen wei-
terhin unter der Gliederung 4644 die Finanzierung für den Offenen Ganztag der Grundschule 
bereit. Hierfür erhält der Markt Dietenhofen eine Zuweisung in Höhe von 136.600 €. 
 
Im Einzelplan 5 „Gesundheit, Sport, Erholung“ wurden die Ansätze weitestgehend fortge-
schrieben. Grundsätzlich wird für die Ballsporthalle und die Schulturnhalle mit Mehrzwecksaal 
die Umsatzsteuer verrechnet. Seit dem Haushaltsjahr 2016 erfolgten nach Absprache mit dem 
BKPV sämtliche Buchungen für die Ballsporthalle und die Schulturnhalle netto. Die Ballsporthal-
le wurde zudem als Betrieb gewerblicher Art (BgA) anerkannt. Für das Jahr 2012 wurde die 
Umsatzsteuererklärung noch im Jahr 2017 mit Unterstützung des BKPV geändert, was zu einer 
Umsatzsteuerrückerstattung inkl. Verzinsung in Höhe von 12.069.67 € geführt hat. Die Umsatz-
steuermeldungen der Jahre 2013 ff sind ebenfalls noch zu berichtigen. Hierfür sollen dann im 
Laufe des Jahres die Dienste der Kommunalberatung Rödl und Partner in Anspruch genommen 
werden. Eine womögliche Rückerstattung der Vorsteuer für die Sanierung der Turnhalle und 
des Mehrzwecksaales wurde in der Planung noch nicht berücksichtigt, da derzeit noch nicht 
absehbar ist, welche Höhe diese beträgt und zu welchem Zeitpunkt der Markt Dietenhofen zur 
neuen Umsatzsteuerregelung des § 2b UStG optiert. 
Bei der Ballsporthalle wurden zusätzliche 7.000 € für die Korrektur des Beachfeldes eingeplant. 
Beim Hallenbad wird der Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen um 5.000 € angehoben, 
um für bevorstehende Sanierungsmaßnahmen (Steuerung Beckenwasserheizung, Wasserauf-
bereitung, Lüftung) vorbereitet zu sein. 
 
Im Einzelplan 6 „Bau-, Wohnungswesen, Verkehr“ wurden Einnahmen für Straßenunterhal-
tungszuschüsse (0.6300.1715), wie im Vorjahr, in Höhe von 130.400 € veranschlagt.  
An Unterhaltsmaßnahmen bei den gemeindlichen Brücken (Hörleinsdorf, Kleinhabersdorf und 
Münchzell) wurden 24.000 € eingeplant.  
Der Bauhof selbst wird im Jahr 2018 wieder mit 120.000 € budgetiert. Im Haushaltsjahr 2017 
schöpfte der Bauhof 74.728,81 € seines Budgets aus. Insgesamt umfasst das Budget folgende 
Gruppierungsziffern 5200, 5223, 5320, 5500, 5600, 5620, 6320, 6325, 6500, 6510, 6520 des 
Bauhofes (6495) sowie des Winterdienstes (6752) 5200, 5223, 5500 und 6320.  
Für den Ersatz von Stromverteilern im Heizungskeller, sowie in der Schlosserei wurden je 
4.000 € beim Gebäudeunterhalt berücksichtigt. 
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Einzelplan 7 „Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung“ - Die Abwassergebühr beträgt 
nach der aktuellen Gebührenkalkulation für den Erhebungszeitraum 2017 – 2020 3,00 €/m³. Es 
wird mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 870.000 € kalkuliert, welche der Sollstellung nach 
Berücksichtigung der Endabrechnung 2017 entsprechen. Für die Restkosten der Globalkalkula-
tion/Beiträge und der Erstellung der Entwässerungsbeitragssatzung (EWS), sowie der Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung für die KLA Dietenhofen (BGS-EWS) durch 
das externe Büro Dr. Schulte/Röder Kommunalberatung, Würzburg sind vorsorglich 15.000 € 
eingeplant. 
Die Gebührenkalkulation im Bereich der Abwasserbeseitigung wird ebenfalls durch die Kommu-
nalberatung Dr.Schulte / Röder durchgeführt. Zuletzt erfolgte sie für den Kalkulationszeitraum 
2017 – 2020 und blieb unverändert bei einem Verbrauchsgebührenpreis von 3,00 € / m³ einge-
leitetes Abwasser. Ob der Kalkulationszeitraum eingehalten oder unterbrochen werden muss, 
kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abschließend gesagt werden, sodass 
weiterhin vom zuletzt kalkulierten und beschlossenen Gebührenpreis ausgegangen wird. 
 
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Ansätze müsste der Markt Dietenhofen im Haushalts-
jahr 2018 7.320 € aus der Sonderrücklage entnehmen, um die kostenrechnende Einrichtung 
kostendeckend zu betreiben. Im vergangenen Haushaltsjahr beträgt die Entnahme voraussicht-
lich 5.697 €. Sollten die Entnahmen wie beschrieben eintreten, so beträgt der Stand der Son-
derrücklage nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 noch 63.809 €. 
 
Für die Reparatur der Raupenschaufel der Bauschuttdeponie wurden 4.000 € und für ein zu 
leistendes Sicherheitskonzept an der Kirchweih vorsorglich zusätzlich 2.500 € berücksichtigt.  
 
Beim Friedhof wurden 3.000 € jährlich für die Pflege der Bepflanzungen eingestellt. Am Buswar-
tehäuschen gegenüber der Fa. Playmobil in der Neustädter Straße werden 3.600 € für den Aus-
tausch der Scheiben berücksichtigt.  
 
Einzelplan 8 „Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen“ – Der Ansatz für 
die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe wird bei der „Elektrizitätsversorgung“ auf 
160.000 € aufgrund der Vorjahresergebnisse gesenkt. Beim „Bebauten Grundbesitz“ wird die 
Untervermietung des alten Feuerwehrhauses an die Johanniter berücksichtigt. 
 
 
Haushaltsquerschnitt: Personal- und Fortbildungskosten 
 
 
Für Personalkosten werden insgesamt 3.808.750 € im Haushaltsjahr 2018 eingeplant. In den 
Jahren 2019, 2020 und 2021 belaufen sich die Personalkosten auf 3.927.550 €, 4.045.000 € 
und 4.133.200 €. Im Vergleich betrugen die Personalkosten in den Vorjahren 3.789.050,00 € 
(Ansatz 2017), 3.316.751,85 € (Rechnungsergebnis 2016), 3.020.957,92 (Rechnungsergebnis 
2015),  2.761.009,06 € (2014) und 2.510.832,20 € (2013).  
 
Im Haushaltsplan 2018 und den Finanzplanungsjahren wurde eine einheitliche bzw. vergleich-
bare Lösung für den Ansatz der Fortbildungskosten eingearbeitet. 
So betragen im Verwaltungsbereich die zur Verfügung stehenden Ausgabemittel für Fortbildun-
gen pro Mitarbeiter 1.000 € und pro Abteilungsleiter bzw. für den Ersten Bürgermeister 2.000 €. 
Im Bereich der Kindergärten wurden pro pädagogischem Personal 500 € und für die Leitung 
2.000 € eingestellt, wobei auf volle Stellen gerundet wurde.  
Im gemeindlichen Bauhof wurde am Ansatz der 4.500 € für Fortbildungskosten keine Verände-
rung vorgenommen, da Mehrausgaben bei dieser Haushaltstelle aufgrund der Budgetierung mit 
Minderausgaben anderer Haushaltstellen bereits gedeckt werden. Dies wurde im Vorfeld auch 
mit dem Bauhofleiter besprochen. 
Für die Mitarbeiter der gemeindlichen Kläranlage wurde der Ansatz von 3.000 € auf 4.000 € 
erhöht und auch beim gemeindlichen Hallenbad erfolgte eine Erhöhung auf 4.000 €. 
Neu ist ein Ansatz für Fortbildungen beim Offenen Ganztag in Höhe von 2.000 €. 
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Abgesehen vom Bauhof und der Kläranlage besteht weiterhin ein Deckungsring für die Fortbil-
dungskosten der gemeindlichen Einrichtungen, sodass z.B. Minderausgaben der Fortbildungs-
kosten in der Verwaltung für Mehrausgaben bei Fortbildungen im Kindergartenbereich zur De-
ckung herangezogen werden können, ohne dass es zu überplanmäßigen Ausgaben kommt. 
 
Insgesamt stellt der Markt Dietenhofen somit 66.600 € für die Weiterbildung seiner Mitarbeiter 
bereit, was gegenüber dem Ansatz 2017 eine Erhöhung von 4.900 € bedeutet. 
 
 
 
Der Markt Dietenhofen ist seit dem Haushaltsjahr 2015 schuldenfrei, was auch für das Haus-
haltsjahr 2018 gelten wird.  
 
 
 

Hinweis 
 
Änderung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter 

Mit dem Zweiten Gesetz zur Entlastung, insbesondere der mittelständischen Wirtschaft, 

von Bürokratie (Zweites Bürokratieentlastungsgesetz) vom 30. Juni 2017 wurde die Grenze für 

die Erfassung geringwertiger Wirtschaftsgüter (§ 6 Abs. 2 Satz 4 EStG) von bisher 150 auf künf-

tig 250 Euro angehoben. 

Daneben wurde mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang 

mit Rechteüberlassungen vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 2074) u. a. die Grenze für die (wahlwei-

se) sofortige Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter in § 6 Abs. 2 Satz 1 des Einkom-

mensteuergesetzes (EStG) von bisher 410 auf dann 800 Euro angehoben. 

Beide steuerrechtlichen Bestimmungen sind erstmals auf Wirtschaftsgüter anzuwenden, die nach 

dem 31. Dezember 2017 angeschafft, hergestellt oder in das 

Betriebsvermögen eingelegt werden (§ 52 Abs. 12 EStG). 

 

Für den Markt Dietenhofen hat dies zur Folge, dass bei der Anschaffung beweglicher Güter hin-

sichtlich der Abgrenzung zwischen der Zuordnung von Verwaltungs- oder Vermögenshaushalt 

die bisherige Grenze von 410 € (netto) auf 800 € (netto) angehoben wurde. 

Dies wurde soweit wie möglich bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. 

 

 
Nachrichtlich: 
 
Während und nach den Beratungen des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 22.02.2018 
haben sich noch folgende Änderungen ergeben, die in den Haushaltsentwurf eingearbeitet wur-
den: 

 

Haushaltsstelle 2018 2019 2020 2021 

0.0000.4300 96.300,00 € 97.900,00 € 101.000,00 € 104.900,00 € 

0.0000.4590 2.800,00 € 2.900,00 € 3.000,00 € 3.100,00 € 

0.0200.4590 7.800,00 € 7.900,00 € 8.000,00 € 8.100,00 € 

0.0300.6554 20.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

0.0331.6581 12.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

0.1100.5000 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

0.3320.6320 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 

0.4601.5163 10.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 
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0.4601.5350 60,00 € 60,00 €     

0.4605.6320 1.200,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

0.4641.6800 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 63.000,00 € 

0.4641.6850 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 43.000,00 € 

0.4642.1302 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

0.4642.5830 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

0.4980.7090 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 

0.5500.7093 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 

0.5601.6800 45.000,00 € 55.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 

0.5601.6850 30.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

0.5651.1558 700,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 

0.5651.6412 14.500,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 

0.5651.6800 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 

0.5651.6850 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 

0.5700.1558 48.300,00 € 39.700,00 € 33.100,00 € 22.100,00 € 

0.5700.6412 54.800,00 € 46.200,00 € 39.600,00 € 28.600,00 € 

0.6709.5133 27.500,00 € 27.500,00 € 27.500,00 € 27.500,00 € 

0.7000.2830 7.420,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0.7000.3030 0,00 € 4.166,00 € 1.616,00 € 11.416,00 € 

0.7000.6322 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 

0.7000.8630 0,00 € 4.166,00 € 1.616,00 € 11.416,00 € 

0.7300.5100 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 

0.7900.6610 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

0.9100.8060 0,00 € 4.300,00 € 3.400,00 € 2.500,00 € 

0.9161.8600 1.281.799,00 € 1.092.748,00 € 904.908,00 € 816.608,00 € 

 
 
 
 
Vermögenshaushalt 
 
 
Der Haushalt hat im Vermögenshaushalt folgenden Umfang (in Euro): 
 

2016: Rechnungsergebnis 6.219.829,81 € 

2017: Ansatz Vorjahr 4.517.961,00 € 

2018: Ansatz 7.407.420,00 € 

2019: Finanzplanungsjahr 1 8.759.666,00 € 

2020 Finanzplanungsjahr 2 7.215.724,00 € 

2021 Finanzplanungsjahr 3 3.156.016,00 € 

 
 
 
Im Einzelplan 0 „Allgemeine Verwaltung“ werden neben den jährlich vorgesehenen Ansätzen 
für die Erweiterung der EDV-Hardware zusätzlich noch 5.000 € für die Anschaffung eines Ser-
vers, 3.000 € für weitere PCs und 2.000 € für Vitrinen im Rathaus eingeplant. Um Barrierefrei-
heit zu gewährleisten, ist zudem der Einbau eines Aufzuges zum Sitzungssaal, sowie die dar-
aus resultierende Umgestaltung der Treppe und eine Sanierung des Sitzungssaals (auch im 
Hinblick auf die technische Ausstattung) mit insgesamt 150.000 € berücksichtigt. 
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Für die Erneuerung der Verkabelung im Rathausgebäude wurden vorsorglich 50.000 € bereit-
gestellt. Für das Heizungssystem sind im Jahr 2018 3.500 € (Erneuerung der Pumpen) und im 
Jahr 2019 90.000 € (Steuerung) eingeplant. 
 
Einzelplan 1 „Brandschutz/Feuerwehr“ - Die Feuerwehren wurden im Vorfeld hinsichtlich des 
Mittelbedarfs befragt und die entsprechenden Ansätze festgelegt. Für den Neubau des FFW-
Hauses Kleinhaslach sind vorsorglich noch einmal Mittel in Höhe von 550.000 € (2018) für den 
Hochbau, sowie 40.000 € für den Tiefbau eingestellt. Für die Möblierung 30.000 € und die Er-
schließungsbeiträge 14.500 € sind weitere Mittel veranschlagt. Für Baumaßnahmen am FFW-
Haus Seubersdorf sind  in 2019 100.000 € eingepflegt. Zudem findet ein Löschwasserbehälter 
für die Neudorfer Höhe mit 37.000 € im Jahr 2019 Berücksichtigung. Für die Beschaffung von 
Fahrzeugen für die Feuerwehr Kleinhaslach werden ebenfalls weitere Mittel im Jahr 2018 und 
2019 bereitgestellt. In die Finanzplanung 2020 fließt die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehr-
fahrzeuges LF 16 ein. Weiter ist es notwendig, verschiedene Geräte für den Einsatz der Feuer-
wehr zu beschaffen. Die verschiedenen Zuschüsse für die jeweiligen Maßnahmen werden auf 
der Einnahmeseite berücksichtigt.  
Im Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung wurden 2.600 € für die Anschaffung von 
Leuchtmitteln eingeplant, die bei Veranstaltungen genutzt werden sollen. 
 
Einzelplan 2 „Schule“ – Im Haushaltsjahr 2018 werden für die Grund- und Mittelschule keine 
Investitionsumlagen eingeplant. 
 
Einzelplan 3 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“ –  Für den Schlossgarten sind für 
2018 14.000 € eingepflegt.  
Für die Aufstockung der, durch den Musikzug genutzten, Räumlichkeiten ist noch eine ausste-
hende Zuwendung aus dem Bayerischen Kulturfonds mit entsprechendem Restbetrag 
(10.000 €) für 2018 eingeplant.  
Für den Geflügelzuchtverein wurde noch der Rest des noch nicht in Anspruch genommenen 
Zuschusses in Höhe von 14.400 € vorgesehen.  
Die neuen Strahler zur Beleuchtung der St. Andreas Kirche finden mit 11.500 € im Jahr 2018 
Berücksichtigung. 
Für die Sanierung des Pfarrhauses in Dietenhofen sind 20.000 € im Haushaltsjahr 2018 ebenso 
vorgesehen, wie vorsorglich 1.800 € für die Sanierung der Kirchenmauer. Weiter wurde auch 
bedacht, dass die Kirchengemeinde Kleinhaslach einen Investitionszuschuss in Höhe von max. 
20.000 € für ihre Baumaßnahme 2018 erhalten könnte.  
 
Einzelplan 4 „Soziale Sicherung“ - Für Neuanschaffungen von Geräten für Kinderspielplätze 
im Gemeindegebiet werden grundsätzlich jährlich 10.000 € veranschlagt. Die Wiederherstellung 
des Spielplatzes in Kleinhaslach findet im Jahr 2019 mit zusätzlichen 50.000 € Berücksichti-
gung.  
In der Kindertagesstätte VILLA Kunterbunt (Kindergarten/Krippe) werden im Haushaltsjahr 2018 
Mittel für verschiedene Anschaffungen des beweglichen Anlagevermögens (10.000 €) zur Ver-
fügung gestellt. 
Der Ersatzneubau des Kindergarten Kunterbunt wurde wie folgt eingeplant: 
Für den Grundstückserwerb sind im Jahr 2018 30.000 € und für die Planungen 50.000 € einge-
stellt. Im Planungsjahr 2019 werden 2.000.000 € und im Planungsjahr 2020 1.500.000 € für die 
Ersatzbaumaßnahme der Kindertageseinrichtung vorgesehen (Hochbau). Im Bereich des Tief-
baus werden in 2018 5.000 € (für Planungskosten), im Planungsjahr 2019 400.000 € veran-
schlagt. Eine entsprechende Möblierung findet bei der Gruppierung 9350 im Planungsjahr 2020 
in Höhe von 50.000 € Berücksichtigung.  
Ebenfalls im Planungsjahr 2020 wird dann mit einer Förderung in Höhe von 2.000.000 € ge-
rechnet. 
Beim Kindergarten Schabernack sind für verschiedene Anschaffungen im KiTa- und Krippenbe-
reich 11.300 € angesetzt. Für den Krippengarten erfolgt eine Berücksichtigung in Höhe von 
60.000 €. Der Markt Dietenhofen rechnet im Jahr 2018 noch mit einer Restzuweisung aus dem 
Krippenanbau in Höhe von 145.000 €. 
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Einzelplan 5 „Gesundheit, Sport, Erholung“ – Unter der Gliederungsziffer 5400 finden Zu-
schüsse für die Anschaffung von Defibrillatoren Berücksichtigung (2.500 €). 
Im Sportzentrum sind vielseitige Sanierungsmaßnahmen geplant. So sind im Jahr 2018 für die 
Erneuerung der Sanitär- und Elektroanlagen (innen) 393.000 € und für Sanitär- und Umkleide-
container, um den Sportbetrieb aufrechterhalten zu können, 8.000 € vorgesehen. Im Planungs-
jahr 2019 sind für die Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlagen (außen) weitere 305.000 € an-
gesetzt. Die genannten Ansätze sind Nettobeträge, aufgrund der Anerkennung als Betrieb ge-
werblicher Art. An Fördermitteln rechnet der Markt Dietenhofen im Jahr 2018 und 2019 mit je-
weils 60.000 €.  
Für das Sport- und Veranstaltungszentrum ist im Jahr 2018 noch mit einem Zuschuss in Höhe 
von 98.000 € für die Baumaßnahme zu rechnen. Für die Erweiterung der Mikrofonanlage und 
die Bühne wurden 5.000 € eingeplant. 
Im Hallenbad (ebenfalls alle Mittel-Ansätze netto) werden im Haushaltsjahr 2018 Mittel für die 
Optimierung der Filtertechnik und des Rückspühlprogrammes (3.000 €), die Erneuerung des 
Schwallwasserbehälters (31.000 €) und die Sanierung der Abwasseranlagen (50.000 €), die 
Erneuerung der Mess- und Regeltechnik (10.000 €) und die Anschaffung eines neuen Kassen-
automaten (22.000 €) eingestellt. Im Planungsjahr 2019 ist die Sanierung der Duschen mit 
35.000 € vorgesehen. 
Für die Sanierung des Parkplatzes am Hallenbad sind in den Planungsjahren 2019 und 2020 je 
57.500 € berücksichtigt. 
Weiter werden für die Anschaffung neuer Rampen am Skaterplatz 7.000 €, für Geräte am Hir-
tenhof 10.000 € und für Holzbänke 2.000 € (Gliederung 5900) eingeplant. 
Für den Bau des Radwegs Kleinhaslach sind im Planungsjahr 2019 erneut 30.000 € veran-
schlagt.  
 
 
Einzelplan 6 „Bau- und Wohnungswesen, Verkehr“ - Im Bereich der Straßen und des Bau-
hofs wurden die Ansätze entsprechend der bereits vorgelegten Mittelanforderungslisten des 
Bauhofs und des gemeindlichen Bauamts, in die jeweiligen Haushaltsjahre eingeplant. Ver-
schiedene Ansätze mussten zeitlich geschoben werden. Diese wurden im Vorfeld mit dem Ers-
ten Bürgermeister besprochen und abgestimmt. 
Für die Bebauungspläne der Bau- und Gewerbegebiete sind im Haushaltsjahr 2018 110.000 € 
bereitgestellt. Weitere Finanzmittel werden in den Einzelplänen 6, 7 und 8 für den hierdurch 
notwendigen Grunderwerb, Kanalbau und Straßenbau eingestellt. Auch entsprechende Grund-
stückskäufe bzw. -verkäufe wurden bereits berücksichtigt, vorbehaltlich einer noch ausstehen-
den konkreten Verkaufspreiskalkulation. 
 
Im Einzelplan 6 wurden noch alle ausstehenden Investitionszuschüsse aus Straßenbaumaß-
nahmen, welche mit dem Landratsamt Ansbach durchgeführt wurden, vorgemerkt.  
Bei der Städtebauförderung werden die Ansätze entsprechend dem bereits beschlossenen Jah-
resantrag 2018 zur Städtebauförderung eingeplant. 
Für das Deckenbauprogramm sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 100.000 € berück-
sichtigt. Für die Sanierung der Wirtschaftswege sind jährlich 50.000 € eingeplant. 
Weiter wurden im Haushaltsjahr 2018 20.000 € für die Straßenverbreiterung in Kleinhabersdorf 
und 10.000 € für die Erstellung eines Parkplatzes in der Nähe des Friedhofes in Kleinhaslach 
bereitgestellt. 
Für Straßenbaumaßnahmen am oberen Bereich des Silberbucks sind 100.000 € und für den 
Stieglitzweg 50.000 € eingeplant. Weitere 50.000 € sind für die Planung der Sanierung des Ha-
gelsbergweges vorgesehen. 
Für den gemeindlichen Bauhof sind im Haushaltsjahr 2018 verschiedene Anschaffungen von 
Geräten für den laufenden Betrieb notwendig (gesamt: 34.000 €). Zudem werden für die Au-
ßenbeleuchtung und den Abbau der Öltanks insgesamt 10.000 € eingeplant. In der Finanzpla-
nung ist die Ersatzbeschaffung eines MAN-LKWs in Höhe von 200.000 € (2019), sowie eines 
JD 2720 mit 120.000 € (2020) berücksichtigt.  
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Weiter werden für den Winterdienst die Anschaffung eines Salzstreuers in Höhe von 12.500 € 
und von Salzkästen in Höhe von 1.600 € eingeplant. Im Planungsjahr 2021 findet sich die Er-
richtung einer Salzhalle mit 120.000 €. 
Zudem wurden Finanzmittel für die Sanierung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung und der 
Erneuerung bzw. Sanierung von Brücken berücksichtigt. 
 
Einzelplan 7 „Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung“ - Hier wurden die Ansätze 
entsprechend der vorgelegten Listen des Bauamtes bzw. der gemeindlichen Kläranlage einge-
plant. Verschiedene Ansätze mussten –wie auch im Einzelplan 6- zeitlich geschoben werden. 
Diese wurden mit dem Ersten Bürgermeister, sowie dem Klärwärter abgestimmt. 
An Anschaffungen beweglicher Anlagegüter sind in der Kläranlage eine Schachtfräse  
(10.000 €), eine Absetzmulde (4.000 €), ein Gully-Cleaner (35.000 €), eine Traverse für den 
Rechenraum (3.300 €) und ein Stromerzeuger (2.000 €) im Jahr 2018 vorgesehen. In den Fi-
nanzplanungsjahren ist noch der Erwerb eines Notstromaggregats (10.000 € in 2019), eines 
Dampfreinigers (3.500 € in 2020) und eines Transporters (40.000 € in 2021) berücksichtigt. 
An Hochbaumaßnahmen in der Kläranlage finden 2018 Bodenräumschilder des Nachklärbe-
ckens mit 25.000 € Berücksichtigung. In der Finanzplanung ist der Ersatz/ die Sanierung der 
Hebeschnecke (70.000 € in 2019) und ein Rinnenreinigungsbesen (3.500 € in 2019) vorgese-
hen. 
Für Tiefbaumaßnahmen an der Kläranlage, den Pumpwerken und dem Kanalnetz werden im 
Jahr 2018 2.615.400 €, im Jahr 2019 1.743.500 €, im Jahr 2020 492.500 € und im Jahr 2021 
552.500 € bereitgestellt. Eine Übersicht über die einzelnen Positionen liefern die beiliegenden 
Aufstellungen zu den Haushaltsstellen 1.7000.9500 – 9503. 
 
Für die Bauschuttdeponie werden für 2018 140.000 € für die Filterschicht bei den Tiefbaumaß-
nahmen berücksichtigt. Beim Bestattungswesen sind in 2018 17.000 € für Bepflanzungen und 
für die Zuwegung zum Urnenfeld 2.000 € im Jahr 2018 und 5.000 € im Jahr 2019 eingeplant.  
Der Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Seubersdorf soll über die Flurbereinigung laufen. 
Hierfür wurden Mittel in Höhe von insgesamt 240.000 € (2018: 20.000 €, 2019: 120.000 €, so-
wie 2020: 100.000 €) eingeplant. An Fördermitteln wird hier in den Planungsjahren 2019/2020 
mit je 60.000 € gerechnet (60 % der Nettobausumme). 
Für den Umbau des FF-Hauses Neudorf zum Dorfgemeinschaftshaus, sowie für den Spielplatz 
ist noch mit einem Zuschuss in Höhe von 57.750 € zu rechnen.  
Für den Breitbandausbau wird im Jahr 2018 mit Zuweisungen in Höhe von 50.000 € für den 
Masterplan und 263.800 € für die Phase I gerechnet. Die Zuweisungen für die Phase II und den 
Höfebonus sind in den Jahren 2019 und 2020 mit je 488.000 € eingeplant. 
Die Durchführung der Phase I schlägt sich im Jahr 2018 mit 148.000 € nieder und für den Mas-
terplan wird noch mit Ausgaben in Höhe von 35.000 € kalkuliert. Die Kosten der Phase II vertei-
len sich mit je 305.000 € in den Jahren 2018 und 2019, sowie 610.000 € im Jahr 2020. 
Für die Verlegung von Lehrrohren für Lichtwellenleiter bei Tiefbaumaßnahmen werden nach 
Rücksprache mit der Tiefbauverwaltung für das Haushaltsjahr 2018 50.000 € und für das Pla-
nungsjahr 2019 60.000 € angesetzt. 
 
Einzelplan 8 „Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen“ – Für die Errichtung 
einer Wasserversorgungseinrichtung im Ortsteil Höfen sind vorsorglich 40.000 € im Jahr 2018 
eingeplant. Zudem wird für die Wasserversorgung in Adelmannsdorf noch mit ausstehenden 
Kosten in Höhe von 45.000 € gerechnet. 
Für den Kauf von Bauland für das Baugebiet „Nördlich Rüderner Straße“ sind 2018 insgesamt 
100.000 € einkalkuliert. Verpflichtungsermächtigungen wurden bereits im Jahr 2016 eingegan-
gen, welche hier für die Jahre 2017 – 2018 mit je 100.000 € und 2019 mit 76.400 € vorgesehen 
sind.  
Für den Kauf von unbebauten Grundbesitz wurden 400.000 € eingestellt. 
 
Die Ansätze der geplanten Bau- und Gewerbegebiete finden sich in den nachfolgenden Gliede-
rungen wieder: Baugebiet Nördlich der Rüderner Straße (Gliederung 8811), Gewerbegebiet 
Neudorfer Höhe (Gliederung 8814), Gewerbegebiet Nördlich der Industriestraße (8815) und 
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Baugebiet Frickendorf (Gliederung 8816). Wie bereits beim Einzelplan 6 beschrieben, sind in 
diesen Gliederungen auch die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen vorbehaltlich der noch 
ausstehenden Preiskalkulation eingepflegt. 
 
Einzelplan 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ – Im Jahr 2018 erhält der Markt Dietenhofen 
110.000 € an Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG. 
Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2018 ist nicht notwendig. Unter Berücksichtigung der 
Einbringung der verbleibenden Rücklage samt voraussichtlichem Sollüberschuss aus dem 
Haushaltsjahr 2017 in den Haushaltsjahren 2018 und 2019, wurde für das Finanzplanungsjahr 
2019 die Aufnahme einer Fremdfinanzierung in Höhe von 910.000 € mit einem fünfjährigen Til-
gungszeitraum eingepflegt. Bereits im Planungsjahr 2020 wird wieder mit einem Überschuss 
zum Aufbau der Rücklage von rund 989.000 € trotz der zu tätigenden Kredittilgung kalkuliert. 
 
 
Nachrichtlich: 
 
Während und nach den Beratungen des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 08.03.2018 
haben sich noch folgende Änderungen ergeben, die in den Haushaltsentwurf eingearbeitet wur-
den: 
 

Haushaltsstelle 2018 2019 2020 2021 

1.7000.9030 7.420,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1.7000.9130 0,00 € 4.166,00 € 1.616,00 € 11.416,00 € 

1.8144.9531 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1.9100.3766 0,00 € 910.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

1.9100.9766 0,00 € 90.500,00 € 181.000,00 € 181.000,00 € 

1.9101.3100 2.790.551,00 € 2.273.652,00 € 0,00 € 106.492,00 € 

1.9101.9100 0,00 € 0,00 € 988.908,00 € 0,00 € 

1.9161.3000 1.281.799,00 € 1.092.748,00 € 904.908,00 € 816.608,00 € 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt folgende Haushaltssatzung, den Haushaltsplan samt Anla-
gen, sowie den Finanzplan der Jahre 2019 bis 2021. 
 
 

Haushaltssatzung 
 
 

des Marktes Dietenhofen 
 

(Landkreis Ansbach) 
 

für das 
 
 
 

HAUSHALTSJAHR 2018 

 

 

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt Dietenhofen folgende 

 

Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; 

er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.303.521,00 € 

 

und 

 

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.407.420,00 € 

 

ab. 

 

§ 2 

 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
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1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v. H. 

b) für die Grundstücke (B)  350 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer  300 v. H. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 

nach dem Haushaltsplan wird auf  500.000,00 € 

festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft. 

 

 

Dietenhofen, 11. April 2018 (S.) Markt Dietenhofen 

 

 

   

 Erdel, Erster Bürgermeister 

 
 
einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0   
 
 

TOP  3 Geld- und Sachspenden im Jahr 2017  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt die Annahme der Geld- und Sachspenden entsprechend der 
beigefügten Aufstellung für das Haushaltsjahr 2017. 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0   
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TOP  4 Gewässerentwicklungskonzept; Auftragsvergabe  

 
Für die Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzepts wurden von der Hochbauverwaltung 
vier Ingenieurbüros um ein entsprechendes Honorarangebot gebeten. Es gingen zwei Angebote 
ein. Zwei Ingenieurbüros teilten mit, dass sie aufgrund der derzeitigen betrieblichen Auslastung 
kein Angebot abgeben können. 
 
Für das Gewässerentwicklungskonzept sind Gewässer mit einer Gesamtlänge von ca. 53 km 
und einem Untersuchungsrahmen von 212 ha zu betrachten.  
 
Günstigster Anbieter der Leistung „Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes“ ist das 
Ingenieurbüro Christofori und Partner, Roßtal. Das Ingenieurbüro Christofori und Partner bietet 
zu einem Gesamthonorar von 32.906,02 Euro brutto die Erstellung des Gewässerentwicklungs-
konzeptes gemäß dem Leistungsverzeichnis an.  
 
Laut dem Zuwendungsbescheid vom 12.12.2017 des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach werden 
staatliche Zuweisungen in Höhe von 26.250,00 Euro in Aussicht gestellt. Im Haushaltsplan 
2018 sind unter der HHSt. 0.1430.6556 Haushaltsmittel in Höhe von 115.000,00 Euro einge-
stellt.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Markgemeinderat beschließt, den Auftrag zur Erstellung eines Gewässerentwicklungskon-
zeptes für den Markt Dietenhofen an den günstigsten Anbieter Ingenieurbüro Christofori und 
Partner, Roßtal, zu einem Gesamthonorar von 32.906,02 Euro brutto zu vergeben.  
 
einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0   
 
 

TOP  5 
Erschließungsplanung für das Baugebiet "An der Rüderner 
Straße" - Auftragsvergabe 

 

 
Das Ingenieurbüro Christofori und Partner, Roßtal, hat einen überarbeiteten Ingenieurvertrag für 
die Planung der Abwasseranlage und Verkehrsanlage für den Bauabschnitt 1 des Baugebiets 
„An der Rüderner Straße“ vorgelegt.  
 
Der Ingenieurvertrag wurde an die aktuelle Kostenschätzung angepasst. In der Sitzung des 
Marktgemeinderats vom 13.06.2017 wurde der Beschluss über den Ingenieurvertrag vom 
04.04.2017 zurückgestellt, da er noch nicht an die aktuelle Kostenschätzung angepasst wurde. 
Dies ist zwischenzeitlich erfolgt und es wurde ein neuer Vertragsentwurf vorgelegt. 
 
Gegenstand des Vertrages ist die Planung der Abwasseranlage als Ingenieurbauwerk gem. § 
43 Abs. 1 Nr. 1 – 4 HOAI. Die Einstufung erfolgt in Honorarzone III, Mindestsatz und es werden 
die Leistungsphasen 1 – 9 (100 %) angeboten. Es werden Baukosten von 1.055.900 Euro zu 
Grunde gelegt. Somit errechnet sich ein Honorar von 85.282,81 Euro. Die Beauftragung soll 
zunächst nur für die Leistungsphasen 1 bis 4 erfolgen, wonach ein Honorar von 44.347,06 Euro 
netto fällig wird. Die endgültige Abrechnung des Honorars soll nach der Kostenberechnung er-
folgen.  
 
Weiterer Gegenstand des Vertrages ist die Planung der Verkehrsanlage gem. § 47 Abs. 1 Nr. 1 
– 3 HOAI. Die Einstufung erfolgt auch hier in Honorarzone III, Mindestsatz, und es werden die 
Leistungsphasen 1 – 4 zu 36 % angeboten. Es kann eine Abminderung der Leistungsphasen 1 
und 2 um 50 % erfolgen, da gleichzeitig der Bebauungsplan erarbeitet wurde. Für die Leis-
tungsphasen 5 – 9 sind 45 % anzusetzen. Es werden Baukosten in Höhe von 577.300 Euro zu 
Grunde gelegt. Somit errechnet sich ein Honorar von 54.534,03 Euro. Auch hier soll die Beauf-
tragung zunächst nur für die Leistungsphasen 1 bis 4 erfolgen, wonach ein Honorar von 
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19.632,25 Euro netto fällig wird. Die endgültige Abrechnung des Honorars soll nach der Kos-
tenberechnung erfolgen.  
 
Als besondere Leistung wird die Papiervermessung zu einem Honorar von 3.940,00 Euro netto 
angeboten. Bei der Beauftragung der Leistungsphasen 5 – 9 wird als besondere Leistung die 
Örtliche Bauüberwachung zu einem Honorar von 3 % aus den anrechenbaren Kosten angebo-
ten. 
 
Insgesamt errechnet sich bei der stufenweisen Beauftragung für die Leistungsphasen 1 – 4 ein 
Gesamthonorar von 84.865,18 Euro brutto.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Planungsleistungen für die Abwasseranlage und die Ver-
kehrsanlage für die Erschließung des Baugebiets „An der Rüderner Straße“ für die Leistungs-
phasen 1 bis 4, jeweils Honorarzone III, Mindestsatz, an das Ingenieurbüro Christofori und 
Partner, Roßtal, zu einem Honorar von 84.865,18 Euro brutto zu vergeben.  
 
einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0   
 
 

TOP  6 
Abbruch des ehemal. Gutkauf-Marktes und Errichtung von 
Parkflächen, Auftragsvergabe 

 

 

 
 Zum geplanten Abbruch des ehemaligen Gutkauf-Marktes in der Herrenstraße wurden drei 
Architekturbüros um die Abgabe eines Honorarangebots gebeten. Zwei Büros haben ein Hono-
rarangebot abgeben.  
Günstigster Anbieter der Planungsleistungen für den Abbruch des ehem. Gutkauf-Marktes und 
der Errichtung von Parkflächen für die Leistungsphasen 5 – 9 ist das Architekturbüro Teuber 
und Korder, Ansbach. Grundlage für die Honorarberechnung ist § 34 HOAI Leistungsbild Ge-
bäude. Ausgehend von anrechenbaren Kosten laut der Kostenschätzung von 214.390,76 Euro 
ergibt sich bei der Einordnung in Honorarzone I - Mindestsatz ein Honorar in Höhe von 
19.235,19 Euro brutto. Die Nebenkosten wurden mit 4 % berücksichtigt.  
 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Planungsleistungen für den Abbruch des geplanten Gut-
kauf-Marktes und für die Errichtung von Parkflächen für die Leistungsphasen 5 – 9, Honorarzo-
ne I – Mindestsatz, an das Architekturbüro Teuber und Korder, Ansbach, zu einem Honorar von 
19.235,19 Euro brutto zu vergeben. 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0   
 
 

TOP  7 
Honorarangebote für die Sanierung der Straßen im Bereich Ha-
gelsbergweg und An der Steige/Kopernikusstraße 

 

 
Vier Ingenieurbüros wurden um ein Angebot für die Planungsleistungen für die genannten Stra-
ßenbereiche gebeten. Alle vier Büros gaben ein Angebot ab. Alle Angebote sehen Honorarzone 
II, Mindestsatz und Leistungen bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) vor. 
Das Ingenieurbüro Christofori und Partner, Roßtal, gibt das günstigste Angebot für den Bereich 
Hagelsbergweg mit einem Honorar von 34.680,96 € incl. MwSt. ab. 
Das Ingenieurbüro Willi Heller, Herrieden, ist der Ansicht, dass für den Bereich An der Stei-
ge/Kopernikusstraße als Leistungsphase 3 eine Zustandserfassung mit Darstellung und Quanti-
fizierung der erforderlichen Maßnahmen ausreicht. Das Büro bietet diese Leistung für pauschal 



Sitzung des Marktgemeinderates vom 10.04.2018 Seite 20 
 

3.570,-- € incl. MwSt. an. 
Anderenfalls wäre das Büro Christofori und Partner mit einem Angebot in Höhe von 16.566,37 € 
incl. MwSt. günstigster Bieter. 
Alle Büros sind gleich gut für die Arbeiten qualifiziert. 
Der Ortsentwicklungs- und Bauausschuss wird in seiner Sitzung am 09.04.2018 einen Verga-
bevorschlag erarbeiten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Planungsarbeiten für die Straßen im Bereich Hagels-
bergweg an das Ingenieurbüro Christofori und Partner und die Planungsarbeiten für den Be-
reich An der Steige/Kopernikusstraße an das Büro Willi Heller zu vergeben. 
 
einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0   
 
 

TOP  8 Sicherheitskonzept Kirchweih Dietenhofen  

 
1. Bürgermeister teilt mit, dass es aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre seitens der 
Polizei darauf hingewiesen wurde, dass größere Veranstaltungen wie z.B. auch die Kirchweih in 
Dietenhofen nur mit Einhaltung verschiedenster Sicherheitsvorschriften abgehalten werden 
können. Zuständig für die Festlegung der Maßnahmen ist hierfür der Markt Dietenhofen als die 
örtliche Sicherheitsbehörde.  
 
In einer Besprechung mit dem TV09 wurden einvernehmlich folgende Punkte festgelegt: 
 

• Der Kirchweihmarkt bleibt ohne größere Veränderung. Es werden lediglich zwei Groß-
fahrzeuge als Barriere im Eingangs bzw. Einfahrbereich der Rüderner Straße und Alt-
straße abgestellt 

• Das Kirchweihgelände soll teilweise mit einem Zaun eingezäunt werden (in der Karte rot 
dargestellt) 

 
 

• Der TV09 übt im Zelt als Veranstalter das Hausrecht aus und ist auch für die Kontrolle 
der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen zuständig (Kontrolle durch Security und 
Anwesenheit während der Veranstaltung) 

• Zuständigkeit der Gemeinde für den Festplatz im Bereich der Fahrgeschäfte in Ver-
kaufsstände (Kontrollen durch Security an zwei Stellen und Anwesenheit) 

• Kosten für Security insgesamt ca. 6.500 €, Aufteilung zwischen Gemeinde und TV09 je 
nach Aufwand 
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Bezüglich des zu errichtenden Zaunes findet nochmals ein Vororttermin mit 1. Bürgermeister 
Erdel und dem Bauhof statt. Danach könnte es noch zu Veränderungen in der Ausführung 
kommen. 
 
Beschluss: 
Mit dem von 1. Bürgermeister Erdel in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem TV09 entwor-
fenen und vorgestellten Sicherheitskonzept besteht Einverständnis. 
 
einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0   
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TOP  9 
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB sowie der Gemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 

 

 

TOP  9.1 
Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet "Am Rosen-
berg" - Bauabschnitt 1 der Gemeinde Rügland 

 

 
Die Gemeinde Rügland beabsichtigt, den rechtskräftigen Bebauungsplan Gewerbegebiet „Am 
Rosenberg“ – Bauabschnitt 1 zu ändern. Der Geltungsbereich des Bebauungsplan soll um eine 
Teilfläche erweitert werden.  
 

 
 
Die Bauverwaltung sieht keine Belange des Marktes Dietenhofen durch die Änderung des Be-
bauungsplan berührt.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat hat keine Einwendungen bezüglich der vorliegenden Planung zur Ände-
rung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Am Rosenberg“ – Bauabschnitt 1 der Gemeinde 
Rügland.  
 
einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0   
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TOP  9.2 
Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet "Am Rosen-
berg" - Bauabschnitt 2 der Gemeinde Rügland 

 

 
Die Gemeinde Rügland beabsichtigt, zusätzliche Gewerbeflächen südlich des Bauabschnittes 
des Gewerbegebiets „Am Rosenberg“ auszuweisen.  
 

 
 
Die Bauverwaltung sieht keine Belange des Marktes Dietenhofen durch den Bebauungsplan 
berührt.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat hat keine Einwendungen bezüglich der vorliegenden Planung zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Am Rosenberg“ – Bauabschnitt II der Gemein-
de Rügland.  
 
einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0   
 
 
 
 



Sitzung des Marktgemeinderates vom 10.04.2018 Seite 24 
 

 

TOP  10 Bekanntmachungen  

 

TOP  10.1 

Genehmigung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
des Marktes Dietenhofen anlässlich der Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 38 "Naturwärme Neudorfer 
Höhe sowie Biogasanlage Weiskopf, Neudorf" 

 

 
Mit Bescheid vom 21.02.2018 hat das Landratsamt Ansbach die Genehmigung für die 6. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 10.09.2017 anlässlich der Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 38 „Naturwärme Neudorfer Höhe sowie Biogas-
anlage Weiskopf, Neudorf“ erteilt.  
 
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgt im nächsten Amtsblatt. Mit der ortsüblichen Bekannt-
machung tritt die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes in Kraft.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnis. 
 
zur Kenntnis genommen  
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TOP  10.2 Gewässerschutzbericht 2017  

 

 
 
zur Kenntnis genommen  
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TOP  10.3 Ergebnisse verschiedener Geschwindigkeitsmessungen  

 
Die beigefügten Messprotokolle werden erläutert. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  10.4 
Prüfung des Zuschussantrags für die Phase II des Breitband-
ausbaus abgeschlossen 

 

 
Die Regierung von Mittelfranken teilt mit E-Mail vom 29.03.2018 mit, dass „der Antrag des 
Marktes Dietenhofen, auf Gewährung einer Zuwendung zum Aufbau eines Hochgeschwindig-
keitsnetzes, …  von der Regierung von Mittelfranken, positiv geprüft“ wurde. 
Die Übergabe des Zuwendungsbescheides erfolgt nach Absprache mit dem Bayer. Staatsminis-
terium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat. Ein Termin hierfür ist noch nicht be-
kannt. 
Der Markt Dietenhofen wird laut Regierung von Mittelfranken direkt vom Staatsministerium in-
formiert. 
Nach Übergabe des Zuwendungsbescheides kann der bekannte Durchführungsvertrag mit der 
Deutschen Telekom AG abgeschlossen werden. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  10.5 
Einreichungsfristen für die Beratung von Bauplänen 
Information 

 

 
1. Bürgermeister Erdel gibt nochmals den Text aus dem Amtsblatt bekannt: 
 

 
 
zur Kenntnis genommen  
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TOP  11 Verschiedenes  

 

TOP  11.1 
Neubau Kindertagesstätte „Kunterbunt“ 
Grundstück am Meisterweg 
LPH 2 - Vorplanung 

 

 
Gestern wurde im Ortsentwicklungs- und Bauausschuss über eine weitere mögliche Bauvarian-
te für die neu zu errichtende Kindertagesstätte am Meisterweg beraten. Es bestand die einhelli-
ge Meinung, die neue Variante vom 09.04.2018 nicht weiterzuentwickeln. Es soll an der Varian-
te von Januar 2018 festgehalten werden, wobei noch zwei zusätzliche Räume einzuplanen wä-
ren. 
 
 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  12 Wünsche und Anträge  

 
2. Bürgermeister Vogel bedankt sich im Namen des gesamten Marktgemeinderates bei 1. Bür-
germeister Erdel, Kämmerer Wäger und bei allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und Abteilungen, welche an der gelungene Haushaltsplanerstellung mitgewirkt haben. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 
 
 
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Rainer Erdel um 21:15 Uhr die öffentli-
che Sitzung des Marktgemeinderates. 
 
 
 
 
 
 
 

Rainer Erdel    Bernd Wimmer 
Erster Bürgermeister    Schriftführer/in 
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